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Inkrafttreten:

01.08.2018

Verordnung

vom 3. Juli 2018

zur Änderung des Reglements über die Berufsbildung

Der Staatsrat des Kantons Freiburg

gestützt auf das Gesetz vom 13. Dezember 2007 über die Berufsbildung;

in Erwägung:

Im Rahmen der Struktur- und Sparmassnahmen wurden die Beiträge an die 
überbetrieblichen Kurse ab dem 1. Januar 2014 auf 90 % der Höchstbeträge 
gemäss der Interkantonalen Vereinbarung über die Beiträge an die Ausbil-
dungskosten in der beruflichen Grundbildung (BFSV) festgesetzt.

An seiner ordentlichen Sitzung vom 8. Februar 2018 hat der Grosse Rat den 
Auftrag «Aufhebung der Struktur- und Sparmassnahme Finanzierung der 
überbetrieblichen Kurse», der am 13. September 2017 eingereicht wurde, an-
genommen. Mit diesem Auftrag wird verlangt, dass die Kürzung der Beiträge 
auf Beginn des Schuljahres 2017/18 aufgehoben wird.

Auf Antrag der Volkswirtschaftsdirektion,

beschliesst:

Art. 1

Das Reglement vom 23. März 2010 über die Berufsbildung (SGF 420.11) wird 
wie folgt geändert:

Art. 60 Abs. 1
1 Die Finanzierung der überbetrieblichen Kurse darf die Höchstbeträge 
gemäss den interkantonalen Vereinbarungen nicht überschreiten.
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Art. 2

Diese Verordnung tritt am 1. August 2018 in Kraft.

Der Präsident:	 Die Kanzlerin:

G. GODEL	 D. GAGNAUX-MOREL


